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 Zeitschriftenendformat 170 x 240 mm 
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 bis 50g (Pauschalpreis)  750,00 
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Druckunterlagen Datenanlieferung im PDF-Format mit allen eingebundenen   
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Beilagenanlieferung Anlieferadresse auf Anfrage
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Kurzcharakteristik:
TECHNIKGESCHICHTE ist die deutschsprachige Fachzeitschrift 
für technikhistorische Forschung. Im Jahr 1909 als „Jahrbuch 
Technikgeschichte“ begründet, ist die Zeitschrift heute das tra-
ditionsreichste deutsche Fachperiodikum, das sich dem gesam-
ten Fachgebiet der Technikgeschichte von den Anfängen bis zur 
Gegenwart widmet.
TECHNIKGESCHICHTE veröffentlicht Originalbeiträge über die 
geschichtliche Entwicklung der Technik in ihren wissenschaft-
lichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenhängen.

Zielgruppen:
Technikforscher:innen und Technikhistoriker:innen, Sozialwissenschaftler:innen aller 
Teildisziplinen, Beteiligte/Agierende der technischen Entwicklung u.a. in Verbänden, 
Unternehmen und der Politik sowie interessierte Fachfremde, die den technisch-sozialen 
Wandel in seiner Einbindung in den historischen Prozess reflektieren wollen.

Themengebiet: Geschichte | Kultur | Philosophie | Technik
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Anzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
Farbe

Euro 
sw

1/1 Seite 150 x 220 – 990,00

1/2 Seite 75 x 220 (hoch) oder 150 x 98 (quer) – 650,00

2. Umschlagseite 150 x 220 – 1.900,00

 3. Umschlagseite 150 x 220 – 1.700,00

 4. Umschlagseite 150 x 200 – 1.900,00

Das State-of-the-Art-Nachschlagewerk 
zur Technikfolgenabschätzung

Die Komplexität soziotechnischer Herausforderun-
gen und die Ungewissheit von Entscheidungen 
nimmt zu und so der Bedarf an wissensbasierter 
und optionaler Bewertung und Beratung. Technik-
folgenabschätzung (TA) kann alternative Zugänge 
und Perspektiven auf aktuelle Entscheidungslagen 
geben. Das Handbuch leitet dazu an, neue Antwor-
ten für die je zur Untersuchung stehenden Pro-

blemstellungen zu erarbeiten. Es verfolgt drei Ziele: 
Erstens stiftet es eine Selbstvergewisserung für TA, 
indem Entwicklungen von TA refl ektiert werden. 
Zweitens dient es als Orientierungskompass, indem 
es Heuristiken zur systematischen Kontextualisie-
rung von TA-Wissen aufzeigt. Drittens schließlich 
zeigt es Perspektiven für die künftige Weiterent-
wicklung von TA auf.

Technikfolgenabschätzung
Handbuch für Wissenschaft und Praxis
Herausgegeben von Prof. Dr. Stefan Böschen, 
Prof. Dr. Armin Grunwald, Dr. Bettina-Johanna 
Krings und Dr. Christine Rösch
2021, 498 S., brosch., 58,– €
ISBN 978-3-8487-6070-1

Böschen | Grunwald | Krings | Rösch [Hrsg.]

Handbuch
Nomos

Technikfolgen-
abschätzung
Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Portofreie Buch-Bestellungen 
unter nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

eLibrary
Nomos

nomos-elibrary.de

tg.nomos.de

32021
88. Jahrgang
Heft 3
ISSN 0040-117X

HERAUSGEBER

Gesellschaft für 
Technik geschichte

Verein  
Deutscher  
Ingenieure

AUS DEM INHALT

Martin Meiske u. Christian Zumbrägel 
Holz im Zeitalter von Kohle und Stahl 
(S. 251–285)

Nora Thorade  
Die Kohlenwäsche 
(S. 287–312)
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Zuschläge, Beilagen und Einhefter sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.4c Anzeigen sind nicht möglich.
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Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss* Anliefertermin für 
Beilagen/Einhefter

01/2023 31.03.2023 24.02.2023
Letzter Anlieferungs-
termin ist jeweils  
7 Werktage vor dem 
Erscheinungstermin.

02/2023 30.06.2023 25.05.2023

03/2023 29.09.2023 25.08.2023

04/2023 13.12.2023 08.11.2023

*  Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits 
rechtsverbindlich bestätigte Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, be-
hördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus ters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsver-
letzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall aus-
geschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines 
Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des  
Erscheinungsmonats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffent-
lichung und Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/go/datenschutzerklaerung.
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